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 Veröffentlicht am 21.10.1998

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4a;

Rechtssatz

Der aufgrund der Baupläne erfolgte Hinweis darauf, daß für Gaststätten mit dieser Größe keine

Beschäftigungsbewilligungen für Musiker erteilt werden, stellt keinen gesetzmäßigen Versagungsgrund iSd AuslBG dar;

daher erweist sich der betreffende Bescheid als inhaltlich rechtswidrig.
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